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Liebe Verwaltungsprofis,

ich habe zum Schriftwesen eine Frage:
In der VSO steht, dass in den Schülerakt die Durchschrift der Zeugnisse geheftet wird. Werden
Zeugniszweitschriften, wenn nicht als Kopie vorhanden, unterschrieben und gesiegelt?

Vielen Dank,
Arthur

1https://www.lehrerforen.de/thread/16518-zeugniszweitschrift-bayern/?postID=139295#post139295
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